
wird, die Unzumutbarkeit der Nachbesserung nachzu
weisen, als die Erheblichkeit des Mangels.
Andererseits ist aber auch eine Übernahme der im ZGB 
der CSSR vorgenommenen Differenzierung der Sach
mängel nicht zu empfehlen, weil damit die als Fort
schritt zu bezeichnende Regelung in der AO von 20. Mai 
1966 wegfallen würde. Notwendig ist vielmehr eine 
Synthese von subjektiven und objektiven Faktoren. 
Das konnte die AO vom 20. Mai 1966 noch nicht ver
wirklichen, da sie von den geltenden gesetzlichen Be
stimmungen ausgehen mußte und die Regelung des 
§ 459 Abs. 1 BGB zu undifferenziert ist.

Vorschläge für die künftige Ausgestaltung 
der Käuferrechte
Es wurde bereits ausgeführt, daß das Kriterium für die 
vorrangige Inanspruchnahme der Nachbesserung oder 
für die Geltendmachung anderer Käuferrechte nicht 
lediglich die Zumutbarkeit sein kann. Auch der Sach
mangel, sein Umfang und seine Ursache, muß ein not
wendiges Kriterium sein. Entsprechend der Vielzahl der 
Sachmängel kann es keine für alle Fälle geeignete und 
bis ins einzelne gehende Regelung geben, die die Sach
mängel exakt klassifiziert Das wird zunehmend Auf
gabe der Praxis sein. Deshalb sollte die Unterteilung 
der Sachmängel in erhebliche und unerhebliche ver
mieden und es sollten die Fälle grundsätzlich geregelt 
werden, in denen dem Käufer eine Nachbesserung nicht 
oder nicht mehr angeboten werden kann. Das betrifft 
insbesondere folgende Fälle:
— Der Sachmangel hat einen solchen Umfang, daß die 

Gebrauchstauglichkeit durch eine einfache Repara
tur nicht wiederhergestellt werden kann (z. B. Im
plosion der Bildröhre im Fernsehgerät);

— zwischen dem Wert der Reparaturleistung und dem 
Wert des Kaufgegenstands besteht ein ökonomisch 
nicht zu vertretendes Mißverhältnis;

— mehrmalige Reparaturen können den vorhandenen 
Sachmangel nur für kurze Zeit beheben bzw. eine 
Reparatur ist überhaupt nicht mehr möglich;

— Überschreitung der festgelegten Anzahl von Repa
raturen für ein bestimmtes Erzeugnis.

Ähnlich sind die Fälle zu behandeln, in denen die fest
gestellte Ursache des Mangels nicht beseitigt werden 
kann, notwendige Ersatzteile nicht verfügbar sind oder 
vorhandene Ersatzteile wegen ihrer nicht qualitäts
gerechten Beschaffenheit ursächlich für neue Mängel 
sind.
Es ist m. E. richtig, der Nachbesserung auch im künfti
gen ZGB den Vorrang vor anderen Rechten einzuräu
men. Bezüglich der Zumutbarkeit einer Nachbesserung

für den Käufer darf jedoch nicht unbeachtet gelassen 
werden, daß es durchaus noch zu Widersprüchen zwi
schen gesellschaftlichen und persönlichen Interessen 
kommen kann12. Wenn die Gesellschaft ein begründetes 
Interesse an der Vorrangigkeit der Inanspruchnahme 
der Nachbesserung durch die Käufer hat, so bedeutet 
das noch nicht, daß der Käufer stets mit ihr einver
standen sein muß. Nach meiner Auffassung ist die 
Nachbesserung dem Käufer dann nicht zumutbar, wenn 
er den Kaufgegenstand sofort als Geschenk verwenden 
will oder wenn er ihn aus beruflichen oder anderweiti
gen Gründen oder aber für eine Reise oder für seinen 
Urlaub sofort benötigt. In den zuletzt genannten Fällen 
kann das Recht des Vertragspartners zur Nachbesse
rung nur dann bejaht werden, wenn der Vertragspart
ner dem Bedürfnis des Käufers zur sofortigen Nutzung 
des Kaufgegenstands dadurch Rechnung trägt, daß die
sem ein einwandfreier Leihgegenstand zur Verfügung 
gestellt wird.
Diese Aufzählung ist jedoch unvollständig, wenn nicht 
auch berücksichtigt wird, welches Bedürfnis durch den 
Kauf eines bestimmten Gegenstands befriedigt werden 
soll. So ist m. E. die Nachbesserung eines im Hoch
sommer gekauften Kühlschranks oder eines für den 
Empfang von Sendungen über olympische Spiele ge
kauften Fernsehgeräts dem Käufer zumutbar, wenn ihm 
für die Zeit der Nachbesserung ein Leihgerät zur Ver
fügung gestellt wird.
Die Zumutbarkeit hängt aber auch entscheidend davon 
ab, wie lange die Nachbesserung dauern wird; denn 
auch die anderen Käuferrechte können in der Regel 
nicht sofort realisiert werden, weil z. B. erst festgestellt 
werden muß, ob der Sachmangel nicht durch unsach
gemäße Nutzung durch den Käufer entstanden ist. Im 
übrigen sind nach geltendem Recht Wandlung und Min
derung auch erst vollzogen, wenn sich der Verkäufer 
auf Verlangen des Käufers mit ihr einverstanden er
klärt (§ 465 BGB). Eine Nachbesserung ist dagegen 
nicht zumutbar, wenn sie sich über Wochen hinzieht 
und während dieser Zeit ein Leihgegenstand nicht zur 
Verfügung gestellt werden kann. Die für den Käufer 
entstehenden Nachteile müssen auch zur Wahrung des 
Prinzips der materiellen Interessiertheit so gering wie 
möglich sein.
Wenn es gelingt, die Nachbesserung kurzfristig durch
zuführen und dem Käufer einen Leihgegenstand für 
diese Zeit zur Verfügung zu stellen, wird sich die Pro
blematik der Zumutbarkeit einer Nachbesserung erheb
lich-vereinfachen.

12 Zur Interessenproblematik vgl. Heuer, Demokratie und Recht 
im neuen ökonomischen System der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft, Berlin 1965, S. 114 ff.

Aus dar r axis — für dia flraxis
Maßnahmen zur Senkung der Arbeitsreste

In Auswertung des VII. Parteitages 
der SED haben wir uns darüber Ge
danken gemacht, wie die Arbeit des 
Kreisamtes der Volkspolizei, der 
Kreisstaatsanwaltschaft und des 
Kreisgefichts besser koordiniert wer
den kann, um eine wirksamere Be
kämpfung der Kriminalität und an
derer Rechtsverletzungen zu errei
chen.
Die Erhöhung der Wirksamkeit der 
Tätigkeit der Rechtspflegeorgane er
fordert u. a. eine moderne, rationelle 
Arbeitsweise. Dazu gehört es, alle 
Verfahren, besonders aber die Straf

verfahren, in möglichst kurzer Zeit 
zu beenden. Wirksamkeit und Auto
rität der Rechtspflegeorgane hängen 
entscheidend davon ab, ob eine Straf
tat sofort aufgeklärt wird und der 
Täter sich alsbald für seine schuld
haft begangene Rechtsverletzung vor 
der Gesellschaft zu verantworten hat. 
Das schnelle Reagieren aller beteilig
ten Organe festigt die sozialistische 
Gesetzlichkeit und erhöht das Ver
trauen der Bürger zu ihrem Staat und 
seinen Organen.
Zur Verwirklichung dieser Grund
sätze stellten sich die Rechtspflege

organe des Kreises Merseburg in 
einem gemeinsamen Maßnahmeplan 
folgende Ziele:
— Die gesetzlichen Fristen werden in 

allen Strafverfahren unterboten;
— in Haftsachen entscheidet der 

Staatsanwalt binnen 5 Tagen ab
schließend ;

— die Forderung der Richtlinie 
Nr. 17 des Plenums des Obersten 
Gerichts, über den Antrag des 
Staatsanwalts auf Eröffnung des 
Hauptverfahrens u n v e r z ü g 
l i c h  zu entscheiden, wird konse
quent durchgesetzt;

— alle Strafverfahren, bei denen die 
Voraussetzungen des § 231 StPO
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